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INHALT:

t	 Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

t	 Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

t	 Haushaltssatzung des Landkreises Starnberg 
für das Haushaltsjahr 2017

t	 Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 
24. September 2017; 
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den 
Wahlkreis 224 Starnberg-Landsberg am Lech

t	 Bebauungsplan Nr. 8103, 6. Änderung für 
das Gebiet zwischen Jahnstraße, Ina-Seidl-
Weg, Prinzenweg und Ernst-Heimeran-Weg, 
betr. die Grundstücke Fl.Nrn. 488/2 und 
488/3 (T), Jahnstr. 55, als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13 a des Baugesetzbuches; 
Verkürzte und eingeschränkte erneute öffentli-
che Auslegung

t	 Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) für das Vorhaben Barriere-
freier Ausbau des Bahnhofs Gilching-Argelsried 
in Bahn-km 14,000 der Strecke 5541 München 
Westkreuz-Herrsching

t	 Aufhebung des Bebauungsplanes „Am 
Gemeindeholz“ für den Bereich der Fl.Nrn. 
1630, 1630/26, 1630/27, 1630/15, 1630/16, 
1630/29, 1630/30, 1630/17, 1630/33, 1630/18, 
1630/34, 1630/28, 1630/35, 1630/6, 1630/25, 
jeweils Gemarkung Gilching; 
Aufstellungsbeschluss zur Aufhebungs ein-
leitung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB sowie 
Billigungsbeschluss; 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

*) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtliche Wirkung! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts ab-
geschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-
erhebung eine Verfahrensgebühr fällig.
Die Verfahrensakte kann im Landratsamt Starn-
berg, Kreisbauamt, nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung unter 08151-148393 im Zimmer 269 
eingesehen werden.

u Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 01.02.2017 die Bau-
genehmigung für den Neubau von zwei Einfa-
milien häusern und einem Doppelhaus mit Garagen 
und Stellplätzen auf dem Grundstücken FlNr. 297/3, 
297 Gemarkung Erling,  

, 
erteilt. Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarli-
che Belange werden, soweit sie der behördlichen 
Prüfung unterliegen, durch das Vorhaben nicht ver-
letzt.

Ihr Recht
(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Mo nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben  
werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München,
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43,
80005 München,
Hausanschrift: Bayerstr. 30 in 80335 München,

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts so-
wie elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen*) Form. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Frei staat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung 
oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
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1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirt- 
schaftlichen Betriebe (A) 310 v. H.

b) für die Grundstücke (B) 310 v. H.

2. Gewerbesteuer nach 
dem Gewerbeertrag 330 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

§ 6

entfällt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2017 in Kraft.

II.

Die Regierung von Oberbayern hat als Rechts-
aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan und allen Bestandteilen und Anlagen 
geprüft und mit Schreiben vom 12.01.2017, 
Nr. 12.2-1512 STA 17,

1. die Aufnahme von Krediten im Vermögens-
haushalt des Landkreises Starnberg im Ge-
samtbetrag von 11.185.000 € (Art. 65 Abs. 2, 
Art. 96 und Art. 103 LKrO) und

2. die vorgesehenen Verpflichtungser mäch-
tigungen im Vermögenshaushalt des Land-
kreises Starnberg im Gesamtbetrag von 
2.137.200 € (Art. 61 Abs. 4, Art. 96 und 
Art. 103 LKrO),

rechtsaufsichtlich genehmigt.

III.

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 59 Abs. 3 
LKrO vom 08.02.2017 bis 15.02.2017 im Land-
ratsamt Starnberg, Strandbadstr. 2, Zimmer-Nr. 210, 
während der allgemeinen Geschäftsstunden öf-
fentlich auf.

Im übrigen wird darauf hingewiesen, dass die 
Haushaltssatzung, der Haushaltsplan und der 
Beteiligungsbericht gemäß Art. 82 Abs. 3 LKrO 
nach § 4 der Bekanntmachungsverordnung 
während des ganzen Jahres im Landratsamt 
Starnberg (Kämmerei) innerhalb der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsicht bereitliegt.

Starnberg, 01.02.2017

LANDRATSAMT STARNBERG
 
Karl Roth, Landrat

u  Wahl zum 19. Deutschen Bundestag 
am 24. September 2017 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
für den Wahlkreis 224 Starnberg- 

Landsberg am Lech

Aufforderung zur Einreichung 
von Kreiswahlvorschlägen

Für die Durchführung der Bundestagswahl sind 
insbesondere das Bundeswahlgesetz (BWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Juli 1993 (BGBl I S. 1288, 1594), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Dreiundzwanzigsten 
Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 
vom 3. Mai 2016 (BGBl I S. 1062), und die 
Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. April 2002 
(BGBl I S. 1376), zuletzt geändert durch Art. 1 
der Zehnten Verordnung zur Änderung der 
Bundeswahlordnung vom 13. Mai 2013 (BGBl I 
S. 1255) maßgeblich. 

u Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 30.01.2017 die Bau-
genehmigung für den Neubau von zwei Einfa-
mlienhäusern mit einer Doppelgarage bzw. einer 
Garage und einem Stellplatz auf dem Grundstück 
FlNr. 580/11, Gemarkung Gauting,  

 
 erteilt. Öffentlich-

rechtlich geschützte nachbarliche Belange wer-
den, soweit sie der behördlichen Prüfung unterlie-
gen, durch das Vorhaben nicht verletzt.

Ihr Recht
(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Mo nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben  
werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München,
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43,
80005 München,
Hausanschrift: Bayerstr. 30 in 80335 München,

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts so-
wie elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen*) Form. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Frei staat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung 
oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

*) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtliche Wirkung! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts ab-
geschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-
erhebung eine Verfahrensgebühr fällig.
Die Verfahrensakte kann im Landratsamt Starn-
berg, Kreisbauamt, nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung unter 08151-148 456 im Zimmer 269 
eingesehen werden.

u Haushaltssatzung des Landkreises 
Starnberg für das Haushaltsjahr 2017

I.

Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung 
(LKrO) hat der Kreistag des Landkreises Starnberg 
am 19.12.2016 folgende Haushaltssatzung für das 
Jahr 2017 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 59 
Abs. 3 LKrO bekannt gemacht wird:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 

im Verwaltungshaushalt in Einnahmen 
und Ausgaben mit 156.217.000 €

im Vermögenshaushalt in Einnahmen 
und Ausgaben mit 20.550.000 €
ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnah men für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird auf 11.185.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch ti gun-
gen im Vermögenshaushalt wird auf 2.137.200 € 
festgesetzt.

§ 4

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht 
gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des  
Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird 
für das Haushaltsjahr 2017 auf 94.499.553 € 
(Umlagesoll) festgesetzt.

(2) Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus 
den nachstehenden Umlagekraftzahlen und 
Schlüsselzuweisungen (Umlagegrundlagen) be-
messen: 

a) Endgültige Umlagekraftzahlen gemäß Mit-
teilung des Bayer. Landesamtes für Statistik 
vom 14.11.2016

 Grundsteuer A 397.273 €
 Grundsteuer B 18.283.913 €
 Gewerbesteuer 75.405.114 €
 Gemeindeanteil an 

der Einkommensteuer 94.681.169 €
 Umsatzsteuerbeteiligung 6.700.611 €

b) 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen 
auf die Gemeinden im 
Jahre 2016 Anspruch hatten 183.168 €

Summe der Umlagegrundlagen 195.651.248 €

(3) Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichs-
gesetzes wird der Hebesatz für die Kreis-
umlage des Haushaltsjahres 2017 einheitlich 
auf 48,30 v. H. festgesetzt.

(4) Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehen-
de Gemeindesteuern, die der Landkreis auf 
gemeindefreien Grundstücken erhebt, werden 
wie folgt festgesetzt:

Kostenlose Beratung und Hilfe für Familien, 
Eltern paare, Jugendliche und Kinder: 
• in der Erziehung • in der Partnerschaft 
• bei schulischen Schwierigkeiten der Kinder 
• bei Ablösungsproblemen von Jugendlichen

Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.

Telefon  08151 148 - 388
www.lk-starnberg.de / kijufa

Landratsamt Starnberg 
Moosstraße 5 • 82319 Starnberg

Kinder-, Jugend- und
Familienberatungsstelle
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Amtsblatt für den Landkreis Starnberg

Hiermit fordere ich die Parteien und die 
Wahlberechtigten zur möglichst frühzeitigen 
Einreichung der Kreiswahlvorschläge auf (§ 32 
BWO). Die Kreiswahlvorschläge sind beim 
Kreiswahlleiter spätestens am

17. Juli 2017, 18:00 Uhr

schriftlich einzureichen (§ 19 BWG).

Die zur Entgegennahme von Wahlvorschlägen zu-
ständige Dienststelle des Kreiswahlleiters befindet 
sich im Landratsamt Starnberg, Strandbadstr. 2, 
Zimmer-Nr. 289, 82319 Starnberg.

A.  Voraussetzungen für die Einreichung 
von Kreiswahlvorschlägen

1. Kreiswahlvorschläge können von Parteien 
und nach Maßgabe des § 20 BWG von Wahl-
berechtigten eingereicht werden (§ 18 Abs. 1 
BWG). Eine Partei kann in jedem Wahlkreis 
nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 
Abs. 5 BWG).

2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in 
einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht 
aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbro-
chen mit mindestens fünf Abgeordneten ver-
treten waren, können als solche einen Kreis-
wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätes-
tens am 19. Juni 2017 bis 18:00 Uhr dem 
Bundes wahlleiter (Statistisches Bundesamt, 
Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 Wies-
baden) ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich 
angezeigt haben und der Bundeswahlaus-
schuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat 
(§ 18 Abs. 2 BWG).

 
In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem 
Namen sich die Partei an der Wahl betei-
ligen will. Die Anzeige muss von mindes-
tens drei Mitgliedern des Bundesvorstands, 
darunter dem Vorsitzenden oder seinem 
Stellvertreter, persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen 
Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der je-
weils obersten Parteiorganisation an die Stelle 
des Bundesvorstands. Die schriftliche Satzung 
und das schriftliche Programm der Partei so-
wie ein Nachweis über die satzungsgemäße 
Bestellung des Vorstands sind der Anzeige bei-
zufügen. Der Anzeige sollen Nachweise über 
die Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 
des Parteiengesetzes beigefügt werden.

3. Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens 
am 7. Juli 2017 für alle Wahlorgane verbindlich 
fest, welche Parteien im Deutschen Bundestag 
oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl 
aufgrund eigener Wahlvorschläge ununter-
brochen mit mindestens fünf Abgeordneten 
vertreten waren und welche Vereinigungen, die 
ihre Beteiligung angezeigt haben, für die Wahl 
als Parteien anzuerkennen sind (§ 18 Abs. 4 
BWG). Gegen eine Feststellung, die sie an 
der Einreichung von Wahlvorschlägen hindert, 
kann eine Partei oder Vereinigung binnen vier 
Tagen nach deren Bekanntgabe Beschwerde 
zum Bundesverfassungsgericht erheben. In 
diesem Fall ist die Partei oder Vereinigung von 
den Wahlorganen bis zur Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, längstens bis zum 
Ablauf des 27. Juli 2017 wie eine wahlvor-
schlagsberechtigte Partei zu behandeln (§ 18 
Abs. 4a BWG).

B.  Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge

1. Als Bewerber kann in einem Kreiswahlvor-
schlag nur benannt werden, wer

a) am Wahltag Deutscher im Sinne des Ar ti-
kels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist, das 
18. Lebensjahr vollendet hat und nicht nach 
§ 15 Abs. 2 BWG von der Wählbarkeit aus-
geschlossen ist,

b) als Bewerber einer Partei nicht Mit glied einer 
anderen als der den Kreiswahlvorschlag 
ein reichenden Partei ist und in einer Mit-
gliederversammlung zur Wahl eines Wahl-
kreisbewerbers oder in einer besonderen 
oder allgemeinen Vertreterversammlung 
entsprechend den Bestimmungen des 
§ 21 BWG in geheimer Abstimmung hierzu 
gewählt worden ist,

c) seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt 
hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. 

Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen 
eines Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber 
kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in 
einem Kreiswahlvorschlag benannt werden.

2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster 
der Anlage 13 zur BWO eingereicht werden. 
Er muss enthalten (§ 34 Abs. 1 BWO)

a) den Familiennamen, die Vornamen, den 
Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den 
Geburtsort und die Anschrift (Haupt woh-
nung) des Bewerbers,

b) den Namen der einreichenden Partei und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese, bei anderen Kreiswahl vor-
schlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kenn-
wort.

3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und 
Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.

4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von 
mindestens drei Mitgliedern des Vorstands des 
Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden 
oder seinem Stellvertreter, persönlich und 
hand schriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Par-
tei in Bayern keinen Landesverband oder keine 
einheitliche Landesorganisation, so müssen die 
Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der 
nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren 
Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß 
unterzeichnet sein. Die Unterschriften des ein-
reichenden Vorstands genügen, wenn er inner-
halb der Einreichungsfrist nachweist, dass dem 
Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 
entsprechende Vollmacht der anderen beteilig-
ten Vorstände vorliegt (§ 34 Abs. 2 BWO).

5. Die Kreiswahlvorschläge der unter Buch-
stabe A Nr. 2. genannten Parteien müssen au-
ßerdem von mindestens 200 Wahlberechtigten 
des Wahlkreises persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung 
der Unterzeichner muss im Zeitpunkt der 
Unter zeichnung gegeben sein und ist bei Ein-
reichung des Kreiswahlvorschlags nachzuwei-
sen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG).

6. Andere Kreiswahlvorschläge (Wählergruppen 
und Einzelbewerber) müssen von mindestens 
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein 
(§ 20 Abs. 3 BWG); Nr. 5 Satz 2 gilt entspre-
chend. Hierbei haben drei Unterzeichner ihre 
Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag 
selbst zu leisten.

7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den vor-
her gehenden Nummern 5 und 6 von min-
destens 200 Wahlberechtigten unterzeichnet 
sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen 
Formblättern nach Anlage 14 zur BWO 
unter Beachtung des § 34 Abs. 4 BWO zu 
er bringen. Auf jedem Formblatt für eine 
Unterstützungsunterschrift kann nur eine 
Unterschrift geleistet werden. Die Formblätter 
werden auf Anforderung vom Kreiswahlleiter 
kostenfrei geliefert.

 
Bei der Anforderung sind Familienname, Vor-
namen und Anschrift (Hauptwohnung) des 
vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Wird 
bei der Anforderung der Nachweis erbracht, 
dass für den Bewerber im Melderegister 
eine Auskunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 
Bundesmeldegesetz eingetragen ist, wird an-
stelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine 
Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe 
eines Postfachs genügt nicht.

 
Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvor-
schlags, der den Kreiswahlvorschlag einrei-
chen will, sind außerdem bei Parteien deren 
Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. 
Die vorgenannten Angaben zum Bewerber 
und zum Wahlvorschlagsträger sind vom 
Kreiswahlleiter im Kopf der Formblätter zu ver-
merken.

 
Parteien haben ferner die Aufstellung des 
Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer be-
sonderen oder allgemeinen Vertreterver-
sammlung nach § 21 BWG zu bestätigen.

 
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt 
oder gesondert (nach dem Muster der An-

lage 14 zur BWO) eine Bescheinigung seiner 
Gemeindebehörde beizufügen, dass er im 
Wahlkreis wahlberechtigt ist.

 
Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahl-
vorschlag unterzeichnen; hat jemand meh-
rere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, 
so ist seine Unterschrift auf allen weiteren 
Kreiswahlvorschlägen ungültig. 

 
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst 
nach Aufstellung des Bewerbers durch eine 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung un-
terzeichnet werden. Vorher geleistete Unter-
schriften sind ungültig.

8. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen:

a) Die Erklärung des vorgeschlagenen Bewer-
bers nach dem Muster der Anlage 15 zur 
BWO, dass er seiner Aufstellung zustimmt 
und für keinen anderen Wahlkreis seine 
Zustimmung zur Benennung als Bewerber 
gegeben hat, bei Kreiswahlvorschlägen von 
Parteien einschließlich der Versicherung 
an Eides statt, dass er nicht Mitglied einer 
anderen als der den Wahlvorschlag einrei-
chenden Partei ist,

b) eine Bescheinigung der zuständigen 
Ge mein debehörde nach dem Muster der 
Anlage 16 zur BWO, dass der Bewerber 
wählbar ist,

c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien 
eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Beschlussfassung der Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung, in der der 
Bewerber aufgestellt worden ist, im Falle 
eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG 
auch eine Ausfertigung der Niederschrift 
über die wiederholte Abstimmung, mit 
der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vorge-
schriebenen Versicherung an Eides statt. 
Die Niederschrift soll nach dem Muster der 
Anlage 17 gefertigt, die Versicherung an 
Eides statt nach dem Muster der Anlage 18 
abgegeben werden,

d) die erforderliche Zahl von Unterstützungs-
unterschriften nebst Bescheinigungen des 
Wahlrechts der Unterzeichner (siehe Buch-
stabe B Nr. 7), sofern der Kreiswahl vor-
schlag von mindestens 200 Wahlberech-
tigten des Wahlkreises unterzeichnet sein 
muss.

9. Die einzureichenden Unterlagen sind in Schrift-
form rechtzeitig vorzulegen. Die Schriftform 
ist dann gegeben, wenn die schriftlich einzu-
reichenden Unterlagen persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sind und beim zustän-
digen Wahlorgan im Original vorliegen. Die 
Schriftform ist durch E-Mail oder Telefax nicht 
gewahrt.

C.  Zurücknahme und Änderung von 
Kreiswahl vorschlägen sowie Beseitigung 

von Mängeln

Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsa-
me schriftliche Erklärung der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson 
zurück genommen werden, solange nicht über 
seine Zulassung entschieden ist. Ein von min-
destens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter 
Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit 
der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich 
und handschriftlich vollzogene Erklärung zurückge-
nommen werden (§ 23 BWG).

Nach Ablauf der Einreichungsfrist kann ein Kreis-
wahlvorschlag nur durch gemeinsame schrift-
liche Erklärung der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson und nur dann 
geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder 
die Wählbarkeit verliert. Das Verfahren nach § 21 
BWG braucht nicht eingehalten zu werden, der 
Unterschriften nach den Punkten B.5. und B.6. 
bedarf es nicht. Nach der Entscheidung über 
die Zulassung des Kreiswahlvorschlags ist jede 
Änderung ausgeschlossen (§ 24 BWG).

Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter sind 
etwaige Mängel im Kreiswahlvorschlag durch die 
Vertrauensperson rechtzeitig zu beseitigen. Nach 
Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch 
Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben 
werden (§ 25 BWG).

D.  Auskunft und Vordrucke

Auskunft zur Einreichung von Kreiswahlvor-
schlägen erteilt das Büro des Kreiswahlleiters:

Landratsamt Starnberg, Strandbadstr. 2, 82319 
Starnberg, Zimmer-Nr. 289,
Telefon  08151/148-270, Telefax  08151/148 11 270, 
E-Mail  wahlen@LRA-Starnberg.de

Dort sind auch die amtlich vorgeschriebenen 
Vordrucke nach Anlage 14 (Unterstützungs-
unterschriften) sowie die weiteren Vordrucke 
nach Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO für 
die Einreichung von Wahlvorschlägen kostenfrei 
erhältlich. Letztgenannte Vordrucke sind auch 
im Internetangebot des Landeswahlleiters unter 
www.wahlen.bayern.de abrufbar. 

Starnberg, 01.02.2017

Der Kreiswahlleiter
Gerhard Hertlein

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachung der Stadt Starnberg

u Bebauungsplan Nr. 8103, 6. Änderung für 
das Gebiet zwischen Jahnstraße, Ina-Seidl-
Weg, Prinzenweg und Ernst-Heimeran-Weg, 
betr. die Grundstücke Fl.Nrn. 488/2 und 
488/3 (T), Jahnstr. 55, als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13 a des Baugesetzbuches; 
Verkürzte und eingeschränkte erneute öffentli-
che Auslegung

Der Bebauungsplan-Entwurf in seiner nunmeh-
rigen Fassung vom 24.11.2016 liegt zusammen 
mit der Begründung gemäß § 4 a Abs. 3 des 
Baugesetzbuches in der Zeit

vom 16.02.2017 bis 03.03.2017

im Rathaus der Stadt Starnberg, Bauamt, 
Vogelanger 2, Zimmer 311,

während der allgemeinen Dienststunden montags, 
mittwochs und freitags von 07:30 bis 12:00 Uhr 
sowie dienstags und donnerstags von 07:30 bis 
13:00 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. In Ausnahmefällen 
kann der Bebauungsplan nach Terminvereinbarung 
auch außerhalb dieser Dienststunden eingesehen 
werden.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens war 
bereits eine Auslegung erfolgt. Nachdem aufgrund 
der dabei eingegangenen Stellungnahmen jedoch 
Änderungen beschlossen wurden, liegt der über-
arbeitete Bebauungsplan-Entwurf nun wiederum 
aus. Dabei wird die Auslegungsfrist angemessen 
verkürzt.

Während der Auslegungsfrist können erneut 
Stellungnahmen abgegeben werden, dies jedoch 
nur zu den nachstehend aufgeführten und im 
Bebauungsplan-Entwurf farblich hervorgehobenen 
Änderungen und Ergänzungen.

 - Aufnahme einer zeichnerischen Planungsoption 
für zwei Einzelhäuser

 - Entfall der Einschränkung der zulässigen Nut-
zungen nach § 3 der Baunutzungsverordnung 
(Festsetzung 2.1)

 - Entfall der Festsetzung der zulässigen Ge-
schoss flächen

 - Ermöglichung der Überschreitung der zulässigen 
Wandhöhe durch Widerkehren (Festsetzung 3.4)

 - Erhöhung der zulässigen Dachneigung von 23° 
auf 28° (Festsetzung 5.1)

 - Entfall des Ausschlusses von Dachaufbauten 
und Dacheinschnitten

 - Festsetzung einer mit einem Leitungsrecht zu 
belastenden Fläche (Festsetzung 6.3)

 - Entfall der Voraussetzung für ausnahmsweise 
zulässige Geländeveränderungen, dass zuvor 
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5. Ausgabe vom 8. Februar 2017 

Amtsblatt für den Landkreis Starnberg

eine Geländeveränderung erfolgt sein muss 
(Festsetzung 7.3)

 - Ermöglichung geneigter Solarenergieanlagen 
und Sonnenkollektoren auf Flachdächern 
(Festsetzung 8.2)

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts-
ordnung ist unzulässig, wenn mit ihm nur Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können.

Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt im be-
schleunigten Verfahren, weshalb die Durchführung 
einer Umweltprüfung nicht erforderlich ist.

Starnberg, 02.02.2017

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

Bekanntmachungen der Gemeinde Gilching

u Planfeststellung nach § 18 Allgemeines 
Eisenbahngesetz (AEG) für das Vorhaben 
Barrierefreier Ausbau des Bahnhofs Gilching-
Argelsried in Bahn-km 14,000 der Strecke 5541 
München Westkreuz-Herrsching

Die Planunterlagen vom 17.01.2017 - bestehend 
aus Zeichnungen und Erläuterungen und eventuell 
weiteren Unterlagen nach § 6 UVPG - liegen zur 
allgemeinen Einsicht bei der Gemein de Gilching 
– Bauamt – Rathausplatz 1 (Zi. O1.27), 82205 
Gilching in der Zeit vom 16.02.2017 bis 17.03.2017 
während der Dienststunden Mo., Di., Do., Fr. von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Mi. von 7.00 Uhr bis 12.00 
Uhr, Donnerstag auch von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
aus.

1. Zuständig für die Durchführung des Plan fest-
stellungsverfahrens sowie für die Erteilung 
von Auskünften und die Entgegennahme von 
Äußerungen und Fragen ist die Regierung von 
Oberbayern.

2. Die ausgelegten Planunterlagen enthalten 
sämtliche Angaben nach § 6 UVPG. 

3. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben be-
rührt werden, kann Einwendungen gegen den 
Plan bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf 
der Auslegungsfrist, das ist bis zum 31.03.2017, 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Ge-
meinde Gilching – Bauamt – Rathausplatz 1 
(Zi. O1.27), 82205 Gilching oder bei der Re-
gierung von Oberbayern Maximilianstraße 39 
80538 München Zi.Nr. 4134, erheben.

 
Dies gilt gleichermaßen für die Einwendungen 
und Stellungnahmen der nach landesrechtli-
chen Vorschriften im Rahmen des § 60 Bun-
des naturschutzgesetz anerkannten Ver eine so-
wie sonstiger Vereinigungen, soweit sich diese 
für den Umweltschutz einsetzen und nach in 
anderen gesetzlichen Vorschriften zur Ein-
legung von Rechtsbehelfen in Umwelt an-
gelegen heiten vorgesehenen Verfahren (Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetz) anerkannt sind.

 
Die Einwendung muss den geltend gemachten 
Belang und das Maß der Beeinträchtigung er-

kennen lassen. Mit Ablauf der Einwendungs-
frist sind Einwendungen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. Einwendungen und Stel-
lung nahmen der Vereinigungen sind nach 
Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlos-
sen. Der Einwendungs ausschluss beschränkt 
sich bei Einwendungen und Stellungnahmen, 
die sich auf die Schutz güter nach § 2 Abs. 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) beziehen, auf dieses Verwal-
tungs verfahren. 

 
In Einwendungen, die von mehr als 50 Per-
sonen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleich lautender 
Texte eingereicht werden, ist ein Unterzeichner 
mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter 
der übrigen Unterzeichner für das Verfahren 
zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als 
Bevollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben 
müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite enthalten sein, 
andernfalls können diese Einwendungen unbe-
rücksichtigt bleiben. Einwendungen per E-Mail 
sind nicht möglich.

4. Rechtzeitig erhobene Einwendungen und 
Stellungnahmen werden vorbehaltlich einer 
noch zu treffenden Entscheidung nach 
§ 18 a Nr. 5 Satz 1 AEG in einem Termin er-
örtert, den die Regierung von Oberbayern 
noch ortsüblich bekannt machen wird. 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
Diejenigen, die Einwendungen erhoben ha-
ben bzw. – bei gleichförmigen Einwendungen 
im Sinn von obiger Nummer 3 Satz 5 – de-
ren Vertreter oder Bevollmächtigte werden 
von dem Erörterungstermin gesondert be-
nachrichtigt. Falls mehr als 50 solche Be-
nachrichtigungen vorzunehmen sind, sollen 
diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, 
von dem Erörterungstermin durch öffentliche 
Bekanntmachung benachrichtigt werden. Die 
Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist 
möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu 
den Akten der Anhörungsbehörde zu geben 
ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhan-
delt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Abschluss des Erörterungstermins beendet.

5. Durch Einsichtnahme in den Plan, Erhebung 
von Einwendungen, Teilnahme am Erörte-
rungst ermin oder Vertreterbestellung entste-
hende Aufwendungen werden nicht erstattet.

6. Entschädigungsansprüche, soweit über sie 
nicht in der Planfeststellung zumindest dem 
Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht 
in dem Erörterungstermin, sondern in einem 
gesonderten Entschädigungsverfahren behan-
delt.

7. Über die Einwendungen wird nach Ab schluss 
des Anhörungsverfahrens durch die Planfest-
stellungsbehörde entschieden. Die Zustellung 
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) 
kann durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind.

8. Es besteht in diesem Verfahren keine Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträg lich-
keitsprüfung. Die vorstehenden Hinweise gel-
ten für die Anhörung der Öffentlichkeit zu den 
Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach 
§ 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung entsprechend. 

9. Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Plan-
feststellungsverfahren an, tritt gemäß § 19 AEG 
die Veränderungssperre auf den vom Plan in 
Anspruch genommenen Grundstücken ein.

10. Diese Bekanntmachung wird gemäß Art. 27a 
BayVwVfG zusätzlich auf der Internetseite der 

Stadt/Gemeinde bereitgestellt und ist über den 
folgenden Link erreichbar: http://www.gilching.
de/de/rathaus/bekanntmachungen

Gilching, 27.01.2017

Gemeinde Gilching – Manfred Walter, 1. Bürgermeister

u Aufhebung des Bebauungsplanes „Am 
Gemeindeholz“ für den Bereich der Fl.Nrn. 
1630, 1630/26, 1630/27, 1630/15, 1630/16, 
1630/29, 1630/30, 1630/17, 1630/33, 1630/18, 
1630/34, 1630/28, 1630/35, 1630/6, 1630/25, 
jeweils Gemarkung Gilching; 
Aufstellungsbeschluss zur Aufhebungs ein-
leitung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB sowie 
Billigungsbeschluss; 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Gilching hat in 
seiner Sitzung vom 17.01.2017 die Einleitung der 
Aufhebung des Bebauungsplanes Gilching „Am 
Gemeindeholz“ für den Bereich der Fl.Nrn. 1630, 
1630/26, 1630/27, 1630/15, 1630/16, 1630/29, 
1630/30, 1630/17, 1630/33, 1630/18, 1630/34, 
1630/28, 1630/35, 1630/6, 1630/25, Gemarkung 
Gilching (Umgriff siehe untenstehenden Lageplan) 
beschlossen. In selbiger Sitzung wurde die 
Aufhebungsentwurfsplanung i.d.F.v. 29.12.2016 
gebilligt.

Der Entwurf o.g. Bebauungsplanaufhebung (ein-

schließlich Begründung) liegt in der Zeit vom

16. Februar 2017 bis einschließlich 17. März 2017

während der allgemeinen Dienststunden im

Rathaus der Gemeinde Gilching, 
Rathausplatz 1, 82205 Gilching, Zi. O1.15

öffentlich aus.

Während der Auslegungsfrist können Stellung-
nahmen vorgebracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die Bauleitplanaufhebung 
unberücksichtigt bleiben. In die Frist fallende 
allgemein arbeitsfreie Tage, also auch Feiertage 
und andere Tage, an denen das Rathaus der 
Gemeinde Gilching geschlossen ist, sowie offiziel-
le Ferientage sind für den Fristlauf unschädlich.
Ein Antrag nach § 47 VwGO ist unzulässig, wenn 
mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem UVPG wird nicht durchgeführt. Das 
Ergebnis der Umweltprüfung nach dem BauGB 
ist dem Umweltbericht in der Begründung zur 
Bebauungsplanaufhebung entnehmbar.

Gilching, 01.02.2017

Gemeinde Gilching – Manfred Walter, 1. Bürgermeister

Lageplan ohne Maßstab mit Darstellung des Geltungsbereiches 
der Aufhebung des Bebauungsplanes „Am Gemeindeholz“ in der Gemeinde Gilching
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